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Vorbemerkung
VO  — Leitungsmodellen und e1ıtungs-

Ordensobere und Ordensobennnen erle- kompetenz. In einem Klıma I1—
hben sich 1mM mMer äufiger als hnmäch- ter Veränderungen tellen auf der einen
L1g 1m Spannungsfeld VO  — ea und eIte dIie Mitglieder VO  — Ordensleitun-
Irklichkeit ilhres Leıitungsamtes. IIe gen 1mM mMer äullger Ae ra ach der
Ere1gn1sse und Erfahrungen m1t Ce1ner gelstlichen-spirıtuellen Dimension Ihres
Kırche 1 Umbruch oder notwendig Leitungsdienstes, dIie 1 Alltag VOT lau-
hbeantwortende Zukunftsfragen e1ıner ter Fınanz- und Strukturfragen IM mer
Gemeimschaft und einzelner Mitglieder seltener ZU Iragen kommt, und auf
führen S1e scheinbar unüberwindba- der anderen e1le werden VO  — iIhnen

7z71vV1l- und kırchenrechtskonforme(ırenzen und machen dQas e1tungs-
amı  z 1mMMer unattraktıiver für Jüngere Schritte gefordert, ın deren Handha-
Institutsmitglieder. bung S1P sich selhst aber als machtlos
Ist OQıe C1INe Reform och niıcht eiInmal und Ohnmächtig erfahren.“ Eıne
umsSesetZztT, wIrd dIie nächste schon M1sS- 1st, AQass sich auf General- und Proviınz-
kutlert, und dQamıt Fragen VOTl ompe- apıteln OQıe Wahl ın dIie Instututsleitung
LeNZ, Abgrenzung, Uutontia und ın al 1MMer schwierlger gestaltet und 11UT

A1esen genannten aceliten die ra weniıge Mitglieder hereıt SINd, sich der64
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1. Vorbemerkung

Ordensobere und Ordensoberinnen erle-

ben sich immer häufiger als ohnmäch-

tig im Spannungsfeld von Ideal und 

Wirklichkeit ihres Leitungsamtes. Die 

Ereignisse und Erfahrungen mit einer 

Kirche im Umbruch oder notwendig zu 

beantwortende Zukunftsfragen einer 

Gemeinschaft und einzelner Mitglieder 

führen sie an scheinbar unüberwindba-

re Grenzen und machen das Leitungs-

amt immer unattraktiver für jüngere 

Institutsmitglieder.

Ist die eine Reform noch nicht einmal 

umgesetzt, wird die nächste schon dis-

kutiert, und damit Fragen von Kompe-

tenz, Abgrenzung, Autorität und in all 

diesen genannten Facetten die Frage 

von Leitungsmodellen und Leitungs-

kompetenz. In einem Klima permanen-

ter Veränderungen stellen auf der einen 

Seite die Mitglieder von Ordensleitun-

gen immer häufiger die Frage nach der 

geistlichen-spirituellen Dimension ihres 

Leitungsdienstes, die im Alltag vor lau-

ter Finanz- und Strukturfragen immer 

seltener zum Tragen kommt, und auf 

der anderen Seite werden von ihnen 

zivil- und kirchenrechtskonforme 

Schritte gefordert, in deren Handha-

bung sie sich selbst aber als machtlos 

und ohnmächtig erfahren.2 Eine Folge 

ist, dass sich auf General- und Provinz-

kapiteln die Wahl in die Institutsleitung 

immer schwieriger gestaltet und nur 

wenige Mitglieder bereit sind, sich der 



Verantwortung für OQıe Gemeimschaft 11UT ın e1nem Alalogischen Gehorsam- r  Utellen MmMmMer äullger wırd ın der Ka- verständnIıs. Der ere wIrd alur (018
pltelsbegleitun dQdann dIie ra eSTE  9 tıragen, AQass en Vertrauensklima DE-
WIE dQas Leıtungsamt ın Instituten des SCHMAalflen wIrd, ın dem Fähl  eiten und
gewelhten Lehbens AUS kırchenrechtli- Empfindsamkeıiten der Einzelnen ImMmmMmer Ug ol UOUJU
cher 1C verstehen S£1 und H 0S mehr anerkannt und gefördert werden.
Innerhalh der kırchenrechtlichen REgeE- Umgekehrt sollte der, der den e1ıtungs-
lungen auch C1INe geistliche Dimension Aienst InNNe hat, sich Qavor hüten, selhst-
des AÄAmtes gäbe eIirlic lauben, es ın VO  —

SC1INer Person ab, während 0S wenıger
Gelstliche Dimension des wichtig sel, dIie Gemeinschaft ın AktTıvi-

aten und Entscheidungen eiInzubinden.Leıtungsamtes ES 1st besser, einen chritt gemelınsam
Um dQas Leiıtungsamt C1INES klösterlichen Lun, als ZWwWEe1 Oder mehr chntte A |—
Oberen kırchenrechtlich ski77]1eren und lein."* IIe Grunddimension ilhrer Lel-
verstehen können, I11NUSS einleitend tungsvollmacht 1€: 1 e1s5 des I he-
Qaran ermmner werden, AQass der kırchli- CS in spirıtu servıt11°”) und bındet Ae
che Gesetzgeber QIiıese Aufgabe als empfangene Vollmacht nochmals Qas
„MUNuS  0. hbezeichnet. ES handelt sich Verständnis kırc  1ıcher Amter un
en Kirchenamt 1 ınNNe des 145 Ihenste
L1C, einen Dıienst, der Uurc Ergänzt wırd Qieser 1cC urc
göttliche Ooder kırchliche Anordnung C1INe zweıte pastorale Orm ZU!r AÄAmts-
auf auer eingerichtet 1st un der führung ın 919 ( IC IIe Oberen hel-
Wahrnehmung C1INEeSs gelstlichen / we- fen dem Institutsmitglied, sich als m1T-
cCkes finıis spirltualis) AQent IIe /Zielon- verantwortlicher Iräager des
entlerung 1sT eindeutlg C1Ne spirıtuelle Instyitutsicdeals einzusetzen, Iindem S1P
Aufgabe er wundert 0S nıcht, AQass z B
der kırchliche Gesetzgeber zunächst IC — alur Ssorgen, Aass ( Ihm menschlich
latıv hreıt Ae gelstliche Dimension des und elstlic ın der Gemeinschaft gut
Leiıtungsamtes sk]177]1ert und dQann ersti seht;
VO  — Qleser aslıs AUS OQıe Vollmachten mıt Ihm den 1lllen (jottes
und Wiırkungsfelder Ce1INEes Oberen 11OT1T- erkennen suchen:
mer und OQıe Leitungsaufgabe ın den ın ı1hm OQıe Bereitschaft, selbständig
Kontext der Gemeinschaft stellt nNıNaV werden, wecken:

0918 ( IC erinmner dIie Oberen ın e1iner 1hm möglichst solche uTigaben über-
ersten pastoralen Orm ZUT Amtsaus- tragen, OAie unmttelbar der erwIrkiı-
un daran, Qass W ihr Auftrag 1Sst, un des Instıtutsanliegens dienen;
„vertrauensvoll dQas Verantwortungsbe- iıhn ermutlgen, Ssich weIıterzubilden.
wusstsein der Instututsmitglieder ür dQas ES Sehört den vornehmlichen iıch-
Wohl der Gemeinschaft wecken und ten e1NES Überen, hel Onflıkten

vermıtteln und 1m 1INDIIC auf OQıe VCI-[ördern, gleichwohl Achtung
der menschlichen Person und deren (re1- schledenen Neigungen, Ansıchten und
williıgen Gehorsam. Fruchtbar für Qas Unternehmungen der Mitglieder kOoOoTt-

NSUTU wIrd &e1INe solche Intenton A1nlerend und einigend wirken, Aa 65

or
de

ns
le

be
nnur in einem dialogischen Gehorsam-

verständnis. Der Obere wird dafür Sorge 

tragen, dass ein Vertrauensklima ge-

schaffen wird, in dem Fähigkeiten und 

Empfindsamkeiten der Einzelnen immer 

mehr anerkannt und gefördert werden. 

Umgekehrt sollte der, der den Leitungs-

dienst inne hat, sich davor hüten, selbst-

herrlich zu glauben, alles hinge von 

seiner Person ab, während es weniger 

wichtig sei, die Gemeinschaft in Aktivi-

täten und Entscheidungen einzubinden. 

Es ist besser, einen Schritt gemeinsam 

zu tun, als zwei oder mehr Schritte al-

lein.“4 Die Grunddimension ihrer Lei-

tungsvollmacht liegt im Geist des Die-

nens (in spiritu servitii5) und bindet die 

empfangene Vollmacht nochmals an das 

Verständnis kirchlicher Ämter und 

Dienste.

Ergänzt wird dieser erste Blick durch 

eine zweite pastorale Norm zur Amts-

führung in c. 619 CIC. Die Oberen hel-

fen dem Institutsmitglied, sich als mit-

v e r a n t w o r t l i c h e r  T r ä g e r  d e s 

In stitutsideals einzusetzen, indem sie 

z.B.

• dafür sorgen, dass es ihm menschlich 

und geistlich in der Gemeinschaft gut 

geht;

• zusammen mit ihm den Willen Gottes 

zu erkennen suchen;

• in ihm die Bereitschaft, selbständig 

initiativ zu werden, wecken;

• ihm möglichst solche Aufgaben über-

tragen, die unmittelbar der Verwirkli-

chung des Institutsanliegens dienen;

• ihn ermutigen, sich weiterzubilden.

Es gehört zu den vornehmlichen Pflich-

ten eines Oberen, bei Konflikten zu 

vermitteln und im Hinblick auf die ver-

schiedenen Neigungen, Ansichten und 

Unternehmungen der Mitglieder koor-

dinierend und einigend zu wirken, da-

Verantwortung für die Gemeinschaft zu 

stellen. Immer häufiger wird in der Ka-

pitelsbegleitung dann die Frage gestellt, 

wie das Leitungsamt in Instituten des 

geweihten Lebens aus kirchenrechtli-

cher Sicht zu verstehen sei und ob es 

innerhalb der kirchenrechtlichen Rege-

lungen auch eine geistliche Dimension 

des Amtes gäbe.

2. Geistliche Dimension des  
Leitungsamtes

Um das Leitungsamt eines klösterlichen 

Oberen kirchenrechtlich skizzieren und 

verstehen zu können, muss einleitend 

daran erinnert werden, dass der kirchli-

che Gesetzgeber diese Aufgabe als 

„munus“ bezeichnet. Es handelt sich um 

ein Kirchenamt im Sinne des c. 145 § 1 

CIC, d.h. um einen Dienst, der durch 

göttliche oder kirchliche Anordnung 

auf Dauer eingerichtet ist und der 

Wahrnehmung eines geistlichen Zwe-

ckes (finis spiritualis) dient. Die Zielori-

entierung ist eindeutig eine spirituelle 

Aufgabe.3 Daher wundert es nicht, dass 

der kirchliche Gesetzgeber zunächst re-

lativ breit die geistliche Dimension des 

Leitungsamtes skizziert und dann erst 

von dieser Basis aus die Vollmachten 

und Wirkungsfelder eines Oberen nor-

miert und die Leitungsaufgabe in den 

Kontext der Gemeinschaft stellt.

C. 618 CIC erinnert die Oberen in einer 

ersten pastoralen Norm zur Amtsaus-

übung daran, dass es ihr Auftrag ist, 

„vertrauensvoll das Verantwortungsbe-

wusstsein der Institutsmitglieder für das 

Wohl der Gemeinschaft zu wecken und 

zu fördern, gleichwohl unter Achtung 

der menschlichen Person und deren frei-

willigen Gehorsam. Fruchtbar für das 

ganze Institut wird eine solche Intention 



mıt dQas Institutsziel nıcht verie wırd Eigenrecht des Institutes?. Als Mittel der
und die geistliche Grundlage des fu- spirıtuellen Bestärkung SC1INeTr Mitgliıe-
ammenseıIns ın e1ner Gemeinschaft der kennt QdQas allgemeıne ec Qas
nıcht AUS dem 1C gerät.® Rechtsinstutut der Vısıtatlon (c 0978
In Aiese spirıtuell-verantwortbare AÄus- CIC), dIie Kesidenzpflicht des Oberen (C
un ilhrer Vollmachten SsOwohl 1m V CIC), Ae Anwelsungen Beichte
1C auf Qas Gesamtwohl des Institutes und GewIlssenseröffnung (c 09,30) CIC)
als auch des einzelnen Mitglieds WEIST oder OQıe Welsung, den Mı  Jledern OQıe
die römische Instruktnion „Der DIenst S1E hbetreffenden Verlautbarungen des
der Autontät und der Gehorsam“ AUS Apostolischen Stuhls, der 1SCHMOTEe und
dem TE Von ilhrer Ausrich- der höheren Oberen ZUr ennmnıs
Lung 1st S1P echer mahnend als rechtlich bringen C H97 CIC) IIe Oberen en
normMerend. Als vornehmliche TIOTLa- Qas Amtsgeheimn1s wahren, WEn

ten des Leitungsdienstes werden ın Nr. 1e und Gerechtigkeit 0S erfordern,
testgehalten: alle Angelegenheıiten betreffend,
„Im geisugen en 1st Autontät ın die dem Oberen he]l SC1INeTr amtlıchen
erster Iınıe gelstlicher aTlur. Tätgkeıit auch zuTfälli: ekannt WT —

Wer Autornrtät ausübt, 1st ehalten, den, Ssofern 0S sıch nıcht OlfenKun-
der eıgenen Gemeinschaft Gebetsze1- dige Tatsachen handelt AIl Qiese Nor-
ten SOWIE Oie Qualität des Gebets L1HNEeN Qas Leıtungsamt mıitten ın
selhst gewährleisten. der Gemeinschaft und en rößten
Wer Autornrntät ausübt, 1st angehalten, Wert daraurf, AQass der ere sıch nıcht
Ae Ur der Person fördern AUS dem Alltag e1ner Gemeinschaft her-
Wer Autornrntät ausübt, 1st angehalten, auUszIeht.
ın schwiengen Situalonen Mut und WIe Qiese erortun: des Leitungsdiens-
OImnun: wecken. tes ın Eigenrecht e1INESs Institutes DE-
Wer Autornrntät ausübt, 1st angehalten, chehen kann, möchte ich eisple
Qas ('hansma der eıgenen TAdensTa- der Österreichischen Benediktinerkon-
mılıe lebend1 halten gregation aufzeigen. In Nr. 1274 el CS *

Wer Autornrntät ausübt, 1st angehalten, „Benediktinische Mönche en ın Ce1iner
Qas ‚sentUre CUu Feclesia’‘ lebend1 klösterlichen Gemeinschaft und dienen

erhalten. e und Aht Für C1INe enedik-
Wer Autornrntät ausübt, 1st angehalten, Unische Gemeinschaft 1st C1INe persönl1-
Qas ständige Wachstum fördern 8 che, geistliche Beziehung zwıschen den
Mese Pnontäten des 1J1enstes e  cn Mönchen und lhrem Aht wichug S1e

VO  — der charaktenstischen alur der wIird VO Glauben9 Qass der
kırc  ıchen Vollmacht als AUS Aht 1m Kloster OChnsy Stelle vertritt und
und erinnern den Oberen daran, en 1m 1C auf (Chrnstus ‚Herr und ‚Vater
VOTAUS selhst sehorsam se1n, und 1m genNnannt wIrde.“ 19 1esSe gelstliche 1C
Bewusstsein der eigenen Verantwor- des Leıitungsamtes seht auf OQıe e
Lung und Verpflichtung handeln des hl eneal zurück, der dem Aht
Kraft des übernommenen MTEes schul- Qas Bıld VO uten Hırten VOT en
det CT dem (Jeseltz (Jottes Gehorsam, hält und ıhm SC1INE Verantwortun
SOWIE dem (1esetz der Kırche und dem hbewusst macht.!! „Als Lehrer des Wortes66

mit das Institutsziel nicht verfehlt wird 

und die geistliche Grundlage des Zu-

sammenseins in einer Gemeinschaft 

nicht aus dem Blick gerät.6

In diese spirituell-verantwortbare Aus-

übung ihrer Vollmachten sowohl im 

Blick auf das Gesamtwohl des Institutes 

als auch des einzelnen Mitglieds weist 

die römische Instruktion „Der Dienst 

der Autorität und der Gehorsam“ aus 

dem Jahre 2008.7 Von ihrer Ausrich-

tung ist sie eher mahnend als rechtlich 

normierend. Als vornehmliche Prioritä-

ten des Leitungsdienstes werden in Nr. 

13 festgehalten:

• „Im geistigen Leben ist Autorität in 

erster Linie geistlicher Natur.

• Wer Autorität ausübt, ist gehalten, 

der eigenen Gemeinschaft Gebetszei-

ten sowie die Qualität des Gebets 

selbst zu gewährleisten.

• Wer Autorität ausübt, ist angehalten, 

die Würde der Person zu fördern.

• Wer Autorität ausübt, ist angehalten, 

in schwierigen Situationen Mut und 

Hoffnung zu wecken.

• Wer Autorität ausübt, ist angehalten, 

das Charisma der eigenen Ordensfa-

milie lebendig zu halten.

• Wer Autorität ausübt, ist angehalten, 

das ‚sentire cum Ecclesia‘ lebendig 

zu erhalten.

• Wer Autorität ausübt, ist angehalten, 

das ständige Wachstum zu fördern.“8

All diese Prioritäten des Dienstes gehen 

von der charakteristischen Natur der 

kirchlichen Vollmacht als munus aus 

und erinnern den Oberen daran, allen 

voraus selbst gehorsam zu sein, und im 

Bewusstsein der eigenen Verantwor-

tung und Verpflichtung zu handeln. 

Kraft des übernommenen Amtes schul-

det er dem Gesetz Gottes Gehorsam, 

sowie dem Gesetz der Kirche und dem 

Eigenrecht des Institutes9. Als Mittel der 

spirituellen Bestärkung seiner Mitglie-

der kennt das allgemeine Recht das 

Rechtsinstitut der Visitation (c. 628 

CIC), die Residenzpflicht des Oberen (c. 

629 CIC), die Anweisungen zu Beichte 

und Gewissenseröffnung (c. 630 CIC) 

oder die Weisung, den Mitgliedern die 

sie betreffenden Verlautbarungen des 

Apostolischen Stuhls, der Bischöfe und 

der höheren Oberen zur Kenntnis zu 

bringen (c. 592 CIC). Die Oberen haben 

das Amtsgeheimnis zu wahren, wenn 

Liebe und Gerechtigkeit es erfordern, 

d.h. alle Angelegenheiten betreffend, 

die dem Oberen bei seiner amtlichen 

Tätigkeit – auch zufällig – bekannt wer-

den, sofern es sich nicht um offenkun-

dige Tatsachen handelt. All diese Nor-

men verorten das Leitungsamt mitten in 

der Gemeinschaft und legen größten 

Wert darauf, dass der Obere sich nicht 

aus dem Alltag einer Gemeinschaft her-

auszieht.

Wie diese Verortung des Leitungsdiens-

tes in Eigenrecht eines Institutes ge-

schehen kann, möchte ich am Beispiel 

der Österreichischen Benediktinerkon-

gregation aufzeigen. In Nr. 124 heißt es: 

„Benediktinische Mönche leben in einer 

klösterlichen Gemeinschaft und dienen 

unter Regel und Abt. Für eine benedik-

tinische Gemeinschaft ist eine persönli-

che, geistliche Beziehung zwischen den 

Mönchen und ihrem Abt wichtig. Sie 

wird vom Glauben getragen, dass der 

Abt im Kloster Christi Stelle vertritt und 

im Blick auf Christus ‚Herr’ und ‚Vater’ 

genannt wird.“10 Diese geistliche Sicht 

des Leitungsamtes geht auf die Regel 

des hl. Benedikt zurück, der dem Abt 

das Bild vom Guten Hirten vor Augen 

hält und ihm so seine Verantwortung 

bewusst macht.11 „Als Lehrer des Wortes 



(jottTes So11 der Aht ın Worten und Uurc menden Gewalt, die Uurc Universal- r  USC1IN eisple SeEINenNnN Brüdern auf dem recht und Eigenrecht näher umschnehbh
Weg des Heiles vorangehen. Das WITd. el handelt ( sıch keinesfalls
VOTAUS, Qass der Aht selhst 1 e1stli- &e1INe prıvate begründete Gewalt,
chen en erfahren 1st und SCINE Er- dem Oberen VO den Untergebenen Ug ol UOUJU
fahrung 1 espräc m1t den Einzelnen übertragene Gewalt, sSOoNdern C1Ne

Olfentiliche kırchliche Gewalt, OQıe Teilund ın der Wegwelsung der (1emeın-
schaft weıterzugeben vermag.” *“ In al hat der VO  — (Chrnstus der Kırche
SCeINeN Entscheidungen und he] SeEInNen deren Leitung übertragenen Vollmacht,
gelstlichen urgaben hat der Aht Qar- auf dIie SOM OQıe ın den 131, 133,
auf achten, Qass CT OQıe ınheılt der / — ( IC nledergelegten Grundsätze
Gemeinschaft Ördert und AIie (1e- ZUT Anwendung kommen (C HO
meilnschaft ın (Chrnstus aufbaut.' CIC) 18 bedeutet, AQass dIie Gewalt des
1ese 11UrTr beisplelhaft herangezogenen Oberen ehbenso WIE dIie Jurisdiktionsge-
Quellen verdeutlichen, Qass ZU recht- walt entweder &e1INe
lichen Profil e1ner klösterlichen (1e- ordentliche, m1t dem Amt VOCI-

meilnschaft en Indrvidualoberer ın undene Gewalt 1sT
eıtungsverantwortung sehört, „der oder C1INe delegierte, Ce1iner Person
sorgfältig hÖört, andere ate zıeht, ohne Amt übertragene Gewalt
sıch abher auch nıcht scheut, notwendige IIe ordentliche Gewalt 1st lhrerselits
Entscheidungen persönlich reffen entweder eigenberechügt oder stellver-
und verantworte  .14 /fu SC1INer SpIr1- tretend, JE nachdem, obh S1P 1 eıgenen
uellen Aufgabe un Verantwortung oder Temden amen ausgeübt wIirel.
e CS, dIie 1hm anverirauten Mitglie-
der e1nem en ach dere und
dem Eigenrecht des Instituts ermutn-
gen und Ihnen alle notwendigen Hilfen
ZUr Verwirklichung e  en (c 471
CCEO). * DIe Grunddimension SCe1INer Je gedruckte Ausgabe
Aufgabe 1st eindeutig spirıtuelle und
christologisch begründet.

Rechtliche Dimension des
Leıtungsamtes Kategorien des Leitungsdienstes

Der e unterscheidet auscdrücklich
Bevor ich auf OQıe rechtliche Dimension zwıschen dem Höheren Oberen (superi-
des Leıtungsamtes detaillbher eingehe, OT ma10T) und dem Oberen (superilor),
1st dQas „Amt des Oberen“ näher der ZU Teıil als Lokaloberer (superior

ocalıs oder Hausoberer hbezeichnetschreiben. WIe schon ausgeführt, han-
delt 0S sich hbeim Leitungsdienst Ce1INEeSs wIrd (ccC. 0936 L, 703 CIC) Als Höhere
Ordensoberen en kanonıisches Amt, ere werden jene bezeichnet, OQıe dQas
dem SCWISSE Vollmachten anhaften. nsutut, C1INe Provınz, einen AMe-
HO ( IC spricht VOT e1ner den (O)be- SC  — gleichgestellten Te1l Oder e1ine
IcnMhNn und den Institutskapıiteln zukom- rechtlich selbständige Niederlassung /67

or
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be
nGottes soll der Abt in Worten und durch 

sein Beispiel seinen Brüdern auf dem 

Weg des Heiles vorangehen. Das setzt 

voraus, dass der Abt selbst im geistli-

chen Leben erfahren ist und seine Er-

fahrung im Gespräch mit den Einzelnen 

und in der Wegweisung der Gemein-

schaft weiterzugeben vermag.“12 In all 

seinen Entscheidungen und bei seinen 

geistlichen Aufgaben hat der Abt dar-

auf zu achten, dass er die Einheit der 

Gemeinschaft fördert und so die Ge-

meinschaft in Christus aufbaut.13

Diese nur beispielhaft herangezogenen 

Quellen verdeutlichen, dass zum recht-

lichen Profil einer klösterlichen Ge-

meinschaft stets ein Individualoberer in 

Leitungsverantwortung gehört, „der 

sorgfältig hört, andere zu Rate zieht, 

sich aber auch nicht scheut, notwendige 

Entscheidungen persönlich zu treffen 

und zu verantworten.“14 Zu seiner spiri-

tuellen Aufgabe und Verantwortung 

gehört es, die ihm anvertrauten Mitglie-

der zu einem Leben nach der Regel und 

dem Eigenrecht des Instituts zu ermuti-

gen und ihnen alle notwendigen Hilfen 

zur Verwirklichung zu geben (c. 421 

CCEO).15 Die Grunddimension seiner 

Aufgabe ist eindeutig spirituelle und 

christologisch begründet.

3. Rechtliche Dimension des 
Leitungsamtes

Bevor ich auf die rechtliche Dimension 

des Leitungsamtes detailliert eingehe, 

ist das „Amt des Oberen“ näher zu um-

schreiben. Wie schon ausgeführt, han-

delt es sich beim Leitungsdienst eines 

Ordensoberen um ein kanonisches Amt, 

dem gewisse Vollmachten anhaften. C. 

596 § 1 CIC spricht von einer den Obe-

ren und den Institutskapiteln zukom-

menden Gewalt, die durch Universal-

recht und Eigenrecht näher umschrieben 

wird. Dabei handelt es sich keinesfalls 

um eine private begründete Gewalt, d.h. 

dem Oberen von den Untergebenen 

übertragene Gewalt, sondern um eine 

öffentliche kirchliche Gewalt, die Teil 

hat an der von Christus der Kirche zu 

deren Leitung übertragenen Vollmacht, 

auf die somit die in den cc. 131, 133, 

137-144 CIC niedergelegten Grundsätze 

zur Anwendung kommen (c. 596 § 2 

CIC). Dies bedeutet, dass die Gewalt des 

Oberen ebenso wie die Jurisdiktionsge-

walt entweder eine 

• ordentliche, d.h. mit dem Amt ver-

bundene Gewalt ist

• oder eine delegierte, d.h. einer Person 

ohne Amt übertragene Gewalt.

Die ordentliche Gewalt ist ihrerseits 

entweder eigenberechtigt oder stellver-

tretend, je nachdem, ob sie im eigenen 

oder fremden Namen ausgeübt wird.16

3.1. Kategorien des Leitungsdienstes 
Der Codex unterscheidet ausdrücklich 

zwischen dem Höheren Oberen (superi-

or maior) und dem Oberen (superior), 

der zum Teil als Lokaloberer (superior 

localis) oder Hausoberer bezeichnet 

wird (cc. 636 § 1, 703 CIC). Als Höhere 

Obere werden jene bezeichnet, die das 

ganze Institut, eine Provinz, einen die-

sen gleichgestellten Teil oder eine 

rechtlich selbständige Niederlassung 

Autoreninfo

Siehe gedruckte Ausgabe.
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gemäß c. 613 leiten. Bei föderalistischen 

Verbänden sind die Oberen einer recht-

lich selbständigen Niederlassung (mo-

nasterium sui iuris) nach c. 615 CIC so-

wie von deren Zusammenschlüssen in 

der Form der monastischen bzw. kano-

nikalen Förderation oder Kongregation 

bzw. Konföderation Höhere Obere.17 Als 

den rechtmäßig gewählten und bestä-

tigten Oberen überträgt ihnen die Kir-

che die Vollmacht zur Leitung in geist-

lichen und zeitlichen Belangen (vgl. cc. 

134 § 1, 596 § 2, 613 § 2, 617-619 

CIC).18 Alle Höheren Oberen können 

Stellvertreter (Vikare) ernennen, die 

ebenfalls als Höhere Obere bezeichnet 

werden.19

Alle anderen Oberen sind nach kanoni-

schem Recht nicht als „Höhere Obere“ 

zu bezeichnen. Dabei handelt es sich 

vor allem um die Leiter von nicht-ei-

genberechtigten, rechtlich unselbstän-

digen Niederlassungen, die sogenann-

t e n  H a u s o b e r e n 2 0 .  S i e  h a b e n 

Leitungsgewalt im Rahmen ihres Amtes 

(c. 622 CIC), d.h. im Rahmen des Eigen-

rechts eines Institutes und nach den 

Weisungen des Höheren Oberen.21

3.2. Erfordernisse für den 
Leitungsdienst

Kein Institutsmitglied kann vor Ablauf 

einer angemessenen Zeit nach der ewi-

gen bzw. endgültigen Profess gültig 

zum Amt des Oberen bestellt werden (c. 

623 CIC). Diese Norm gilt unabhängig 

davon, ob die Bestellung durch Ernen-

nung durch eine höhere Instanz ge-

schieht oder durch Wahl.22 Obere im 

Sinne des Rahmenrechtes können nur 

Institutsmitglieder sein, da es sich um 

ein Amt innerhalb der kirchlich ordens-

rechtlichen Struktur handelt. Eine Er-

nennung oder Wahl eines Oberen, der 

noch keine ewige Profess abgelegt hat, 

wäre ungültig. Eine Dispens von dieser 

Norm scheidet m.E. aus systemischen 

Gründen aus, da niemand zum Lei-

tungsamt des Oberen bestellt werden 

kann, der selbst dem Verband nur be-

dingt eingegliedert ist.

Die Zeitspanne nach der ewigen Profess 

bzw. endgültigen Eingliederung in das 

Institut und das erforderliche Alter sind 

im Eigenrecht festzuschreiben, d.h. ent-

weder innerhalb der höherrangigen 

Konstitutionen oder den niederrangigen 

Statuten (c. 623 CIC).23 Ebenso ist ein 

bestimmter und angemessener Zeitraum 

gemäß der Natur und Notwendigkeit 

des Instituts zu normieren, für den der 

Obere eingesetzt wird (c. 624 § 1 CIC). 

Dabei ist darauf zu achten, dass ein 

Oberer, sowohl der Höhere Obere wie 

der Lokalobere, nicht allzu lange ohne 

Unterbrechung im Leitungsamt ver-

bleibt, wie c. 624 § 2 CIC hinzufügt. Die 

Abfolge von Amtsperioden und etwai-

ger einer Einsetzung vorausgehende 

Befragungen (c. 625 § 3 CIC) sind dem 

Eigenrecht überlassen. Ausnahmen sind 

nur vorgesehen für den obersten Leiter 

(supremus moderator) und den Oberen 

eines rechtlich selbständigen Klosters 

(monasterium sui iuris). Hier können 

die Konstitutionen die Amtsinhaber-

schaft auf Lebenszeit festsetzen, sie 

zeitlich begrenzen oder eine Amtsdauer 

bis zur Erreichung einer Altersgrenze 

festlegen.24

Neben diesen rahmenrechtlichen Erfor-

dernissen kann das Eigenrecht mensch-

liche, psychologische und geistige An-

forderungen an eine Person stellen, die 

das Amt der Leitung übernehmen soll.25 

Hierzu kann gehören, „dass sie ausrei-

chend körperlich und psychisch gesund 

ist, vernünftig und klug, ein Gefühl für 
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nBilligkeit und eine persönlich spirituelle 

Lebenshaltung und Reife besitzt, kom-

munikativ ist und – nicht zuletzt – ein 

Herz für die Menschen hat, für die 

Schwachen und Gebrechlichen und 

dass sie selbst an die Bedeutung des 

Ordenslebens glaubt.“26 

3.3. Kompetenzen im Rahmen des 
Eigenrechtes

Die Oberen besitzen aufgrund ihres Kir-

chenamtes Befugnisse, die durch das 

allgemeine Recht und das Eigenrecht 

näher bestimmt sind (cc. 131 § 1, 145; 

617 i.V.m. 734; 738 § 1 CIC). Daher ist 

es in jedem Fall notwendig, innerhalb 

der Konstitutionen zu umschreiben, wo 

und in welcher Weise ein höherer Obe-

rer seine Autorität erhält, ob er für be-

stimmte Fälle auf die Mitwirkung seiner 

Räte angewiesen ist, sich Entscheidun-

gen vorbehalten kann oder welche 

Kompetenzen und Befugnisse den je-

weiligen Institutsebenen zukommen.27 

„Das allgemeine Kirchenrecht und die 

Regeln, Konstitutionen, Statuten, Di-

rektorien etc., d.h. alles, was das Eigen-

recht der Verbände ausmacht, bilden 

Grenze und Rahmen für das amtliche 

Handeln der Oberen in Vollmacht.“28

Die Amtsvollmacht der Oberen beinhal-

tet nicht nur Rechte, sondern auch 

Pflichten, die ebenfalls durch das Ei-

genrecht näher zu bestimmen sind. In 

eingeschränkter Weise erstreckt sich 

ihre amtliche Autorität auch auf Perso-

nen, die im rechtlichen Sinne (noch) 

keine Mitglieder des Institutes sind, 

nämlich auf Postulanten, Kandidaten, 

Gäste und alle, die mit der Gemein-

schaft einen Dienst- und Ausbildungs-

vertrag geschlossen haben. Bei der Be-

schreibung der Kompetenzen sollte 

alles Notwendige im Blick auf das Amt 

normiert werden, jedoch ist hier vor ei-

ner allzu kleinlichen Fixierung zu war-

nen und vor allem vor der Tendenz, die 

Konstitutionen zum Erbauungsbuch der 

Gemeinschaft umzufunktionieren, in 

denen Bibelzitate, Auszüge aus päpstli-

chen Dokumenten und Ansprachen, 

Weisungen des Gründers oder der 

Gründerin den eigentlichen rechtlichen 

Sinn einer Norm eher vernebeln, als ihn 

erhellen.

Im Blick auf den zivilrechtlichen Status 

eines Institutes kommen den Oberen 

Verpflichtungen nicht nur aus den Kon-

stitutionen zu, sondern ebenso aus der 

Satzung des zivilen Rechtsträgers des 

Institutes, z.B. eines eingetragenen Ver-

eins, der Körperschaft des öffentlichen 

Rechts oder des Stiftungsrates. Der Obe-

re vertritt die Gemeinschaft gegenüber 

allen kirchlichen und zivilrechtlichen 

Stellen.29 Ob dies eine alleinberechtigte 

Vertretung ist oder an näher bestimmte 

Konditionen und Beispruchsrechte der 

Institutsebenen (vgl. c. 627 § 2 CIC) 

gebunden wird, sollte sorgfältig im Ei-

genrecht fixiert werden.30 Ratsam er-

scheint mir, dass auf Anforderung 

staatlicher Stellen, z.B. von Banken, Fi-

nanzämtern etc., nicht einfach die Kon-

stitutionen als Rechtsbuch für eine Ge-

meinschaft vorgelegt werden, sondern 

die Gemeinschaft, die Provinz oder das 

Institut ein sogenanntes Finanzstatut 

erstellt, in dem die wirklich notwendi-

gen Aussagen z.B. zur Finanzverwal-

tung, die Aufgaben von Beratungsgre-

mien, die zustimmungspflichtigen 

Rechtsgeschäfte und die Vertretungsbe-

rechtigungen enthalten sind.31 Eine 

klare rechtliche Darstellung der Not-

wendigkeiten schützt vor Fehlinterpre-

tationen der Regel- und Konstitutions-

texte durch die staatlichen Organe.
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3.4. Obere und ihre Räte
Gemäß c. 627 § 1 CIC haben die Oberen 

einen Rat (Beirat, Konsulta, Consilium), 

dessen Hilfe sie sich bei der Ausübung 

ihres Amtes bedienen sollen.32 Dem Ei-

genrecht sind dabei Zusammensetzung 

(geborene und gewählte Mitglieder), 

Anzahl der Ratsmitglieder, Bestellung, 

Amtsdauer, Rechtsstellung und Vorge-

hensweise dieses Gremiums überlassen, 

soweit das allgemeine Recht nicht 

schon Regelungen vorgibt.33

Den Räten ist aufgegeben, dem Oberen 

bei der Erfüllung seines Leitungsdiens-

tes initiativ und kooperativ beizuste-

hen. Der Obere ist seinerseits gehalten, 

alle wichtigeren Fragen mit seinen Rä-

ten zu besprechen (c. 627 § 1 CIC). In 

bestimmten vom Kirchenrecht oder 

vom Eigenrecht vorgesehenen Fällen 

kann der Obere Amtshandlungen ohne 

die vorausgehende Mitwirkung seines 

Rates nicht gültig vornehmen. Die Mit-

wirkungsweise besteht darin, dass die 

Ratsmitglieder entweder ihre Zustim-
mung oder ihren Rat erteilen müssen (c. 

627 § 2 CIC).

Aus der Tatsache, dass der Rat des Obe-

ren ein Beispruchsorgan im Sinne der 

kanonischen Grundregeln von c. 127 

CIC ist, ist zu folgern, dass der Obere 

das Initiativrecht innerhalb des Gremi-

ums hat; er ist Träger und Herr des 

Handelns, er setzt die Tagesordnung 

fest und entscheidet letztlich, ob er eine 

Vorlage zur Entscheidung gibt, sie ab-

ändert oder zur erneuten Diskussion 

zurückstellt. Dieses Beispruchsrecht ist 

zu charakterisieren als Zustimmungs-

recht und Beratungsrecht, d.h. in Form 

des votum deliberativum und des vo-

tum consultivum ausgeübt.34 Grund-

sätzlich sind folgende Arten von 

Rechtshandlungen zu unterscheiden:35

• der Obere handelt alleine; 

• der Obere muss den Rat hören; 

• der Obere bedarf der Zustimmung des 

Rates; 

• der Obere und der Rat handeln als 

Kollegium (dies ist nur bei der Entlas-

sung nach c. 699 CIC der Fall).

Sooft der Obere zum rechtsgültigen 

Handeln zur Anhörung (consilium) des 

Rates verpflichtet ist, handelt er ungül-

tig, wenn er dies unterlässt. Er soll die 

Meinung der Ratsmitglieder nicht ein-

zeln einholen, sondern sie dazu zusam-

menrufen. Sofern aber ein Mitglied an 

der Ratssitzung nicht teilnehmen kann, 

ist der Obere befugt, die Meinung des 

abwesenden Mitgliedes brieflich, fer-

mündlich oder durch sonstige Kommu-

nikationsmittel einzuholen.36 

Der Obere ist aber aufgrund seiner 

Handlungsfreiheit nicht verpflichtet, 

sich der, wenn auch übereinstimmen-

den Stellungnahme seines Rates anzu-

schließen, er soll jedoch nicht ohne ei-

n e n  s e i n e m  E r m e s s e n  n a c h 

überwiegenden Grund von deren Stel-

lungnahme, vor allem von einer über-

einstimmenden, abweichen (c. 127 § 2, 

2° CIC). Der Obere stimmt dabei nicht 

mit ab. Der Beschluss des Rates ist keine 

Entscheidung, sondern Ergebnis einer 

Beratung, dem der Obere aber nicht zu 

folgen braucht. Der Rat kann den Obe-

ren nie zu einem bestimmten Handeln 

zwingen.37 

Benötigt der Obere die Zustimmung 

(consensus) des Rates, so handelt er un-

gültig, wenn er diese Zustimmung nicht 

eingeholt hat. Ist die Ratszustimmung 

verlangt, kann der Obere nicht ohne 

oder gegen diese gültig handeln. Es 

liegt jedoch beim zuständigen Oberen, 

ob er nach der eingeholten Zustimmung 

die Handlung vornimmt oder nicht; er 
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nmuss den Beschluss nicht zur Ausfüh-

rung bringen. Die gegebene Zustim-

mung zwingt den Oberen nicht zur 

Durchführung einer Amtshandlung. Der 

Obere bleibt Herr der Handlung. Nach 

der Erteilung der Zustimmung des Rates 

hat der Obere die Freiheit, in diesem 

Sinne zu handeln oder die Handlung zu 

unterlassen oder auf einen späteren 

Zeitpunkt zu verschieben.38 Somit wird 

dem Oberen hier ein Ermessensspiel-

raum eingeräumt. Er kann die zustim-

mungspflichtige Handlung unterlassen, 

sofern ihn nicht andere Gründe zum 

Handeln verpflichten.39

Der Obere selbst stimmt bei einer zu-

stimmungspflichtigen Angelegenheit 

des Rates nicht mit ab. Die Zustimmung 

des Rates liegt bei Konsens der absolu-

ten Mehrheit derer vor, die anwesend 

sind. Bei Stimmengleichheit kann der 

Obere die Sache mit seiner Stimme 

nicht entscheiden, sondern die Vorlage 

gilt als abgelehnt, da sie die im Eigen-

recht normierte notwendige Zustim-

mung nicht erhalten hat.40 Denn nach c. 

127 i.V.m. 627 § 2 u. 734 CIC „setzt die 

zum gültigen Handeln des Oberen ver-

langte Mitwirkung des Rates voraus, 

dass der Obere 

• nicht zu dem Personenkreis (consig-

lio) gehört, der ihn zustimmend oder 

beratend unterstützen soll, sondern 

diesem gegenübersteht;

• nicht an den Abstimmungen des Ra-

tes teilnimmt;

• auch bei Stimmengleichheit im Rat 

nicht durch seine Stimme die not-

wendige Zustimmung herbeiführen 

kann.“41

Diese Auslegung von c. 127 CIC wurde 

im Juli 1985 durch eine authentische 

Interpretation ausdrücklich bestätigt.42 

Der Obere besitzt danach im Rat kein 

Stimmrecht und auch kein Entschei-

dungsrecht, auch wenn dies noch in 

einzelnen Statuten normiert ist und 

leider nach 1985 von der Religiosen-

kongregation in einzelnen Fällen noch 

bei der Vorlage der Konstitutionen ge-

nehmigt bzw. bestätigt wurde.

Im Fall der kollegialen Entscheidung – 

und nur in diesem – ist der Obere Mit-

glied des Rates und sozusagen in den 

Rat eingebettet. Er ist dessen Vorsitzen-

der und stimmt mit ab. Träger der 

Handlung ist das Kollegium als ganzes. 

Ein solcher Beschluss muss mit der ab-

soluten Mehrheit der Anwesenden ge-

fasst werden, wobei nach c. 699 § 1 CIC 

zur Gültigkeit mindestens vier Ratsmit-

glieder anwesend sein müssen.43 Der 

Obere muss den Beschluss ausführen, 

auch wenn er selbst dagegen gestimmt 

hat. Bei Stimmengleichheit ist die An-

gelegenheit nach einer erneuten Dis-

kussion und dem Austausch von Argu-

menten einer neuen Abstimmung zu 

unterwerfen. 

Die Oberen müssen – so c. 627 § 1 CIC 

– ihren Beirat haben nach Norm der 

Konstitutionen. Diese müssen, wie ge-

sagt, bestimmen, welche Zahl von Rats-

mitgliedern jeweils angemessen ist, wie 

diese bestellt werden, ob sie ernannt 

oder gewählt werden. Dabei ist es m.E. 

ratsam, für eine ungerade Zahl von 

Ratsmitgliedern zu sorgen, damit eine 

Entscheidung zustande kommt und der 

Rat nicht mit Stimmengleichheit (2:2) 

entscheidet und sich selbst lahmlegt. 

Stimmenthaltungen dagegen beein-

trächtigen das Zustandekommen einer 

Entscheidung nicht, da sie sich wie ne-

gative Stimmen auswirken. 

Im Allgemeinen wird über einen Antrag 

nur einmal abgestimmt, wobei z.B. eine 

vom Oberen oder von einem Ratsmit-
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glied beantragte Probeabstimmung 

noch keine rechtlich relevante Abstim-

mung darstellt. Findet der Antrag nicht 

die Zustimmung der überhälftigen 

Mehrheit der Anwesenden bzw. des im 

Eigenrecht festgelegten Quorums, ist er 

abgelehnt. Wird ein Antrag daraufhin 

entsprechend von Vorbehalten geän-

dert, handelt es sich bei der erneuten 

Vorlage wieder um die erste Abstim-

mung über einen neuen Antrag. 

3.5. Obere und die Verwaltung des 
Institutsvermögen 

Gemäß c. 635 § 2 CIC bezeichnet der 

Begriff der „Verwaltung von Vermögen“ 

allgemein die Verwendung zeitlicher 

Güter nach deren Zweckbestimmung 

und juridischer Natur44, wobei daran 

erinnert sei, dass es sich beim Ordens-

vermögen um Kirchenvermögen han-

delt, das nach den Vorschriften des 

fünften Buches des Codex über das 

Kirchenvermögen (cc. 1254-1310 CIC) 

sowie des Eigenrechts zu verwalten ist. 

Das Eigenrecht ist bei den vermögens-

rechtlichen Regelungen an die Vorga-

ben des Rahmenrechts gebunden (cc. 

135 § 2, 638 § 1 CIC). Die cc. 636 (Öko-

nom und Verwalter), 638 (ordentliche 

und außerordentliche Verwalter) und 

639 CIC (Haftung für Verbindlichkeiten) 

sind gegenüber den allgemeinen Rege-

lungen Spezialgesetze, die im Falle ei-

nes normativen Widerspruchs diesen 

vorgehen.

Nach dem kirchlichen Gesetzbuch ist 

die Unterscheidung des Institutsvermö-

gens in Stammvermögen (patrimonium 
stabile) und frei verfügbares Vermögen 
(patrimonium liberum) rechtsrelevant. 

Die entsprechenden Vermögenswerte 

müssen als solche gekennzeichnet wer-

den (durch legitima assignatio). Diese 

Widmung kann z.B. durch einen Kapi-

telsbeschluß oder eine entsprechende 

Inventarisierung in der Institutsverwal-

tung erfolgen.45 Nach c. 1283 CIC sind 

alle kirchlichen Vermögensverwalter 

verpflichtet, Bestandsverzeichnisse (In-

ventare) anzufertigen, bestehende In-

ventarverzeichnisse zu überprüfen und 

zu aktualisieren.46 Durch die Qualifikati-

on als Stammvermögen soll diesen Ver-

mögensteilen ein besonderer Bestands-

schutz zur finanziellen Absicherung des 

Institutes zukommen. Was in der Praxis 

dem Stammvermögen zuzurechnen ist, 

wird nicht einfach zu beantworten sein, 

wenn es in einem Institut keine qualifi-

zierende „Bilanzierung“ des Vermögens 

gibt. Doch sollte der Obere um eine qua-

lifizierte Vermögensverwaltung bemüht 

sein und sich dafür einsetzen. Sicherlich 

ist auch auf ihn die Weisung des c. 1284 

§ 1 CIC bezogen, nachdem alle Verwal-

ter von kirchlichen Vermögenswerten 

ihr Amt mit der Sorgfalt eines guten 

Hausvaters führen sollen.

Bei den zu erlassenden Normen des Ei-

genrechts ist eine weitere Unterschei-

dung zwischen ordentlicher und außer-
ordentlicher Verwaltung zu treffen (c. 

638 § 1 CIC). Eine Verwendung von 

Gütern, die deren ursprünglicher 

Zweckbestimmung entspricht, ist or-
dentliche, eine darüber hinausgehende 

wäre außerordentliche Verwaltung. 

Nach kanonistischer Lehre fällt z.B. un-

ter die ordentliche Verwaltung:

• alles, was der Erhaltung der Gebäude, 

Ländereien, Kapitalien und deren not-

wendigen Sanierungen und Moderni-

sierungen dient, nicht aber Neubau-

ten und wesentliche Änderungen der 

Substanz;

• die sachgemäße Bewirtschaftung der 

Güter;
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n• die Entlohnung angestellter Mitar-

beiter und die notwendige Abfuhr 

von Sozialbeiträgen;

• das Versicherungswesen;

• alles, was zur Bestreitung des tägli-

chen Lebensunterhalts des Instituts 

und seiner Mitglieder notwendig ist;

• der gewöhnliche Zinsendienst bei 

Schulden und Darlehen;

• der Haushaltsvorschlag, die ord-

nungsgemäße Kassen- und Buchfüh-

rung, das Rechnungswesen und die 

Rechnungslegung am Ende eines 

Wirtschaftsjahres.47

Handlungen der außerordentlichen Ver-
waltung sind demnach solche, die die 

Zwecke und die Art und Weise der zu-

vor umschriebenen ordentlichen Ver-

waltung überschreiten. Geht entweder 

• der Zweck der Handlung oder 

• die Art und Weise ihrer Vornahme 

• oder ihr Umfang über das hinaus, 

was der alltägliche Verwaltungsablauf 

an mehr oder weniger regelmäßig wie-

derkehrenden Handlungen mit sich 

bringt, liegen Akte der außerordentli-

chen Verwaltung vor, für die besondere 

Genehmigungsverpflichtungen gelten, 

wie z.B. die Romgrenze bei Veräußerun-

gen, die derzeit in Deutschland bei 

5.000.000 Euro liegt. „Was für das ein-

zelne Kloster außerordentliche Verwal-

tung ist, kann für eine Provinz oder für 

ein Gesamtinstitut ein Geschäft der or-

dentlichen Verwaltung sein. Somit sind 

die kirchenrechtlichen Ausdrücke or-

dentliche und außerordentliche Verwal-

tung als komplementär anzusehen: be-

zogen auf eine konkrete Einrichtung 

bzw. juristische Person kann eine Hand-

lung entweder als Rechtsakt der ordent-

lichen oder außerordentlichen Verwal-

tung  de f in i e r t  we rden .  Be i  de r 

Festlegung dessen, was für eine konkre-

te juristische Person außerordentliche 

Verwaltung sein soll, können deshalb 

besonders folgende Kriterien richtungs-

weisend sein: 

• der finanzielle Umfang des Geschäfts;

• mit dem Geschäft verbundene Risi-

ken; 

• die Auswirkungen der Maßnahme 

auf den Vermögensbestand und die 

wirtschaftliche Weiterentwicklung 

des Trägers; 

• die Natur und die näheren Merkmale 

des Geschäfts, z. B. die Laufzeit des 

Vertrages; einmalige Verpflichtung 

oder Dauerschuldverhältnis usw.; 

• welche Gegenstände (je nach wirt-

schaftlicher Bedeutung) im Vermö-

gen des Rechtsträgers vom Geschäft 

betroffen werden; 

• die Vermögenssituation zum Zeit-

punkt des geplanten Geschäftes, z. B. 

könnte festgelegt werden, dass be-

stimmte Maßnahmen erst dann als 

außerordentliche Verwaltung gelten, 

wenn die Rücklagen des Trägers ei-

nen gewissen Wert unterschritten 

haben.“48

Unabhängig davon, wer der zivilrechtli-

che Rechtsträger oder Vertreter vor der 

weltlichen Behörde ist, gilt: Organe für 

die Verwaltung des Vermögens sind die 

Oberen und die Ökonomen49. Sie tragen 

die Verantwortung für das ihnen anver-

traute Vermögen und haben die Verfü-

gungsmacht über dasselbe. Sie vollzie-

hen kraft ihres kirchlichen Auftrages 

die eigentliche, unmittelbare Vermö-

gensverwaltung. Die juristische Person, 

der das Vermögen gehört, kann ja nicht 

selbst handelnd auftreten. Sie bedarf 

deshalb einzelner Organe, die in ihrem 

Namen für Bestand, Gebrauch und Nut-

zung des Vermögens sorgen und dieses 

nach außen vertreten, indem sie im 
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rechtsgeschäftlichen Verkehr für die ju-

ristische Person tätig werden und das 

Vermögen gegebenenfalls gerichtlich 

oder außergerichtlich schützen.50

Die Oberen sind aufgrund ihres Amtes 

erstzuständig und –verantwortlich für 

den Erhalt, den zweckentsprechenden 

Gebrauch und die Nutzung der zeitli-

chen Güter (c. 618 CIC). Sie haften als 

unmittelbare Verwalter nicht bloß für 

vorsätzliche Pflichtverstöße, sondern 

im Rahmen der ihnen abverlangten 

Sorgfalt eines guten Hausvaters (c. 

1284 § 1 CIC) auch für fahrlässige 

Handlungen oder Unterlassungen des 

Ökonoms oder anderer Mitarbeiter (c. 

1289 CIC).

Das Recht sieht vor, dass die Oberen 

zum gültigen Handeln in Vermögensan-

gelegenheiten die Erlaubnis, Zustim-

mung oder Genehmigung einer höheren 

Autorität, d.h. ihres Rates, Kapitels oder 

einer sonstigen Autorität innerhalb 

oder außerhalb des Instituts einholen 

müssen (c. 636 § 1 CIC).51 Sollte ein 

Ökonom geborenes oder gewähltes Mit-

glied des Oberenrates sein, hat er sich 

m.E. bei allen Entscheidungen in wirt-

schaftlichen Belangen der Stimme zu 

enthalten und nicht seine eigenen Vor-

schläge gutzuheißen.

Neben den Oberen und in Abhängigkeit 

von ihnen ist die Vermögensverwaltung 

den Ökonomen aufgetragen (c. 638 § 3 

CIC). Die mit ihrem Amt verbundene 

Vertretungsbefugnis erstreckt sich aber 

nur auf die ordentliche Vermögensver-

waltung. Für Maßnahmen, welche die 

Grenzen oder die Ausübungsweise der 

ordentlichen Verwaltung überschreiten, 

bedürfen die Ökonomen der ausdrückli-

chen Ermächtigung durch den zustän-

digen Oberen (c. 638 § 2 CIC) und gege-

benenfalls dessen Ratsgremiums. 

Zu den Aufgaben eines Oberen gehört 

schließlich die Aufsicht über die Vermö-

gensverwaltung. Innerklösterliche Auf-

sichtsorgane sind die Oberen und ihre 

Räte; extern wird die Vermögensver-

waltung durch den Papst (cc. 1256, 590 

CIC) bzw. die Ortsoberhirten entspre-

chend der rechtlichen Anerkennung 

und Stellung eines Institutes überwacht. 

Die Oberen üben die erste Kontrollfunk-

tion gegenüber dem Ökonom und sei-

nen Mitarbeitern aus. Zeit und Zeitab-

stände und die Art und Weise der 

Rechenschaftslegung (c. 1284 § 2, 8° 

CIC) sind im Eigenrecht des Institutes zu 

normieren. Allgemein stellt die Rechen-

schaftslegung ein unverzichtbares Ele-

ment der Aufsicht über die Verwaltung 

in Form einer sukzessiven Kontrolle dar 

und verpflichtet alle öffentlichen juris-

tischen Personen.52 Daher ist die Anwei-

sung des Codex gut zu verstehen, dass 

die Ämter des höheren Oberen und des 

Ökonomen nicht kompatibel sind (c. 

636 § 1 CIC).53

3.6. Nichtmitglieder im Leitungsdienst
Angesichts der derzeitigen Umbrüche in 

den Ordensinstituten sind einzelne Ge-

meinschaften dazu übergangen, Nicht-

mitglieder an der Gemeinschaftsleitung 

z.B. als Ökonome zu beteiligen oder sie 

zu (Konvents)Oberen zu ernennen. Wie 

Sie sicher aus meinen bisherigen Aus-

führungen gemerkt haben, stehe ich 

diesen Entwicklungen kritisch gegen-

über. Deutlich gesagt: Das Amt des 

Oberen im kanonischen Sinn kann 

nicht durch Nicht-Mitglieder ausgeübt 

werden und wir sollten uns davor hü-

ten, dies zu tun. Ebenso kann das Amt 

des Ökonomen nicht durch Nicht-Mit-

glieder ausgeübt werden. Bisher be-

schriebene Formen und angedachte 
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nModelle bedürfen jeweils einer Dispens 

des Hl. Stuhls und stellen damit einma-

lige Ausnahme und nicht Regelfälle dar. 

Kirchenrechtlich ist es jedoch möglich, 

bestimmte Aufgaben, die mit einem 

Amt nach unserem Eigenrecht verbun-

den sind, an Nichtmitglieder zu delegie-

ren. Die Delegation ist die Übertragung 

einer Vollmacht ohne die Verleihung 

eines Kirchenamtes (c. 131 § 1 CIC). 

Während das Kirchenamt stets genau 

umschriebene Befugnisse mit sich 

bringt, so auch das Amt des Oberen wie 

zuvor aufgezeigt wurde, werden bei der 

Delegation Art, Umfang und Dauer der 

Vollmacht jeweils vom Deleganten im 

einzelnen bestimmt (cc. 133, 142 § 1 

CIC). 

Die Delegation ermöglicht, die Amtsträ-

ger zu entlasten und die Ausübung der 

Leitung flexibler und entsprechend den 

Möglichkeiten einer Gemeinschaft zu 

gestalten. Nach dem kirchlichen Ge-

setzbuch können die ausführende Lei-

tungsgewalt und die kanonische Ver-

bandsgewalt, die von Rechts wegen mit 

dem Kirchenamt verbunden sind, so-

wohl für einen oder mehrere bestimmte 

Fälle als auch für alle vorkommenden 

Fälle zeitlich begrenzt oder unbefristet 

delegiert werden, wenn nicht das Recht 

ausdrücklich etwas anderes vorsieht, 

was im Ordensrecht aber nicht gegeben 

ist. Somit können gerade auf der unte-

ren Institutsebene notwendige Pflege-, 

Betreuungs- und Koordinationsaufga-

ben an Nicht-Mitglieder delegiert wer-

den. 

Man sollte sich aber selbst davor hüten, 

diese Personen und ihre Aufgaben aus 

Gewohnheit als Obere, Kommunitätslei-

ter bzw. ihre Tätigkeit als Leitungs- oder 

Oberenaufgabe zu bezeichnen. Nicht-

Mitglieder übernehmen kein Amt, son-

dern eine delegierte Aufgabe, die sie im 

Auftrag der eigentlichen Ordensleitung 

wahrnehmen und ihr gegenüber zu ver-

antworten haben. 

Es sei an dieser Stelle nochmals daran 

erinnert, dass es zur Amtsaufgabe des 

Oberen gehört, die Gemeinschaft nach 

Innen und Außen zu vertreten, somit 

auch bei allen behördlichen Notwen-

digkeiten. Hier kann es bei einem nicht 

klar formulierten Delegationsauftrag zu 

Spannungen zwischen Delegant und 

Delegierten kommen, wer z.B. das Letz-

tentscheidungsrecht bei medizinischen 

Eingriffen oder Unterbringungsfragen 

mit ihren finanziellen Verwobenheiten 

hat.

Selbstverständlich können solche Dele-

gationen auch innerhalb eines Institutes 

vorgenommen werden, so dass z.B. ei-

nem Mitglied des Generalrates alle not-

wendigen Leitungsaufgaben eines Kon-

ventes delegiert werden. Das bringt es 

jedoch m.E. mit sich, dass sich dieses 

Mitglied bei notwendigen Entscheidun-

gen des Rates im Blick auf den konkre-

ten Konvent seines Stimmrechtes ent-

halten sollte. 

Die delegierte Gewalt erlischt nach c. 

142 § 1 iVm 596 § 3 CIC: 

• mit Erfüllung eines konkreten Auftra-

ges;

• mit Ablauf der Zeit oder Erledigung 

der Fälle, für die sie gewährt wurde; 

• mit Wegfall der Zielsetzung der Dele-

gation;

• durch Widerruf seitens des Delegan-

ten, der dem Delegierten zugestellt 

wurde;

• durch Verzicht seitens des Delegier-

ten, der dem Deleganten angezeigt 

und von ihm angenommen wurde.

Delegierte Gewalt erlischt aber nicht 

mit dem Aufhören der Gewalt des Dele-
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ganten, d.h. in unserem Fall des Oberen, 

es sei denn, dass bei der Delegation dies 

ausdrücklich festgelegt wurde (c. 142 § 

1, S. 5 CIC), um dem neuen Oberen die 

Möglichkeit eigener Initiativen einzu-

räumen.

4. Resümee

Die Betrachtung der kirchenrechtlichen 

und insbesondere der ordensrechtlichen 

Bestimmungen des kirchlichen Gesetz-

buches haben gezeigt, dass die Aufgabe 

eines Oberen in den Instituten des ge-

weihten Lebens sich nicht auf wirt-

schaftliches Management und rechts-

konformes Handeln allein begrenzen 

lässt. Ein kirchliches Amt ist stets vom 

Grundsatz des Dienens geprägt. Erste 

Aufgabe eines Ordensoberen ist der spi-

rituelle Aufbau einer Gemeinschaft und 

die Förderung der Einheit aller Insti-

tutsmitglieder. Seine erste Aufgabe ist 

– und hier sollen noch einmal die Sat-

zungen der Österreichischen Benedikti-

nerkongregation zu Wort kommen – 

„die hörende, liebevolle Aufmerksamkeit, 

mit der er sich täglich für den Ruf Got-

tes öffnet, um zu ‚hören, was der Geist 

den Gemeinden sagt.’ Stets muss der 

Abt unter der Führung des Evangeliums 

prüfen, ob er und seine Brüder Wege 

gehen, die der Herr ihnen zeigt, und ob 

das Kloster in Wahrheit eine ‚Schule für 

den Dienst des Herrn’ ist. Die Klosterge-

meinschaft wird so ein sichtbares Zei-

chen für das Kommen des Reiches Got-

tes in dieser Zeit.“54 Gerade die cc. 618 

und 619 CIC bieten hierzu eine Anzahl 

von Anregungen für die geistliche 

Amtsführung eines Oberen, um eine 

menschliche und geistliche Entwick-

lung einer Gemeinschaft voranzutrei-

ben.

Sicher wäre es der derzeitigen schwieri-

gen Situation der Institute des geweih-

ten Lebens nicht angemessen, die geist-

liche Aufgabe des Leitungsamtes 

einseitig zu betonen, um so den All-

tagsproblemstellungen und dem Span-

nungsbogen, in dem sich ein Verant-

wortlicher als machtlos empfinden 

kann, zu entgehen. Gerade in Zeiten des 

Umbruchs braucht es Obere und Rats-

mitglieder, die um ihre Rechte und 

Pflichten wissen und diese zielorientiert 

anwenden können. Mit diesem Beitrag 

wurde versucht, rechtliche Aspekte des 

Leitungsamtes in den Blick zu nehmen, 

Fehlentwicklungen zu benennen und 

auf rechtlich stabile Lösungsmöglich-

keiten hinzuwirken. Es wäre wün-

schenswert, wenn die Verantwortlichen 

in den Instituten des geweihten Lebens 

sich entschiedener für ein rechtskonfor-

mes Handeln einsetzen würden.

1 Der Artikel beruht auf einem Vortrag, den 
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Oberinnen und Oberen im Bistum Trier am 

3. September 2012 gehalten hat.

2 Vgl. zur Thematik: Dominicus M. Meier, Im 

Bewusstsein der eigenen Verantwortung 

– Ordensobere im Spannungsfeld von 
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Rechts der Bundesrepublik Deutschland, 

Österreichs und der Schweiz, Freiburg 

2003, 94; ebenso: Winfried Aymans / 

Klaus Mörsdorf, Kanonisches Recht. 
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erwähnt, da im Rahmen der Beteiligung 

von Nichtmitgliedern an der Leitung eines 

Institutes diese Unterscheidung m.E. von 
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Vorgehen vorsehen. Vgl. Socha, Rechtli-

cher Kommentar, 1430; Elmar Güthof, 

„Consensus“ und „consilium“ in c. 127 

CIC/1983 und c. 934 CCEO. Eine kanonisti-

sche Untersuchung zur Normierung der 

Beispruchsrechte im Recht der Lateinischen 

Kirche und der Orientalischen Kirchen, 

Würzburg 21994, 120-123.

37 Aymans / Mörsdorf, Kanonisches Recht II, 

653.

38 Ebd.

39 Vgl. Socha, Rechtlicher Kommentar, 
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unterscheiden zwischen dem die Rechts-

handlung vorbereitenden Akt des Rates 

und der nachfolgenden Rechtshandlung 

selbst, die nur der Obere vornehmen kann.

40 Vgl. Helmuth Pree, Kommentar zu c. 127, 

in: MKCIC 127, 7.

41 Socha, Rechtlicher Kommentar, 1426.

42 PCI, Responsio vom 5.7.1985, in: AAS 77 

(1985) 771. 
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44 Althaus, Rüdiger, Kommentar zu c. 1273, 

in: MKCIC 1273, 2.
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(c. 1284 § 3 CIC).

47 Vgl. Henseler / Meier, Kommentar zu c. 

635, in: MKCIC 635,5.

48 Ebd. Dazu vgl. auch: Pree / Primetshofer, 

Das kirchliche Vermögen, 65-68; Domini-

cus M. Meier, Ordentliche und außeror-

dentliche Verwaltung, in: EuA 84 (2008) 

311-313.

49 Der Ökonom führt in den unterschiedli-

chen Instituten des geweihten Lebens 

verschiedene Bezeichnungen, wie z.B. 

Vermögensverwalter, Cellerar, Prokurator, 

Schaffner oder Minister. Gemäß Nr. 221 

der Satzungen ist es die Pflicht des 

Wirtschafters, „im Rahmen der ihm 

anvertrauten Möglichkeiten zu schaffen, 

die Aufgaben des Klosters im Dienste der 

Kirche zu erfüllen. Nach den sozialen 

Grundsätzen der Kirche soll er die Güter 

des Klosters unter der Leitung des Abtes 

gut verwalten, die wirtschaftlichen 

Möglichkeiten nutzen und die Rechte des 

Klosters wahren.“
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begründet. Vgl. Pree / Primetshofer, Das 
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51 Vgl. Dominicus M. Meier, Die „licentia“ für 

Veräußerungen von Ordensvermögen, in: 

OK 46 (2005) 190-195.

52 Zu den Formen der Rechenschaftsablegung 

bei päpstlichen und bischöflichen 

Instituten vgl. Henseler, Kommentar zu c. 

637, in: MKCIC 637.
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über die Aufgabe des Verwalters angesichts 
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Es sei allgemein verwiesen auf meinen 

Artikel: Der klösterliche Vermögensverwal-
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